
 
 
Antwort zur Anfrage Nr. 0701/2023 der AfD-Stadtratsfraktion betreffend  
Mehrkosten bei GEMA-Gebühren (AfD) 
 
 
Die Anfrage wird wie folgt beantwortet: 
 
1. Inwieweit ist die Stadt Mainz von der Anpassung der GEMA–Gebühren betroffen? 
 
Die Stadt Mainz ist bei allen Veranstaltungen mit GEMA-pflichtiger Musik von dieser Anpas-
sung betroffen. 
 
 
2. Welche Mehrkosten sind hierdurch bereits entstanden? 
 
Es sind noch keine Mehrkosten dadurch entstanden. 
 
 
3. Werden die Gebühren von der Stadt übernommen oder auf die Aussteller usw. umgelegt? 
 
Die Gebühren trägt die Stadt Mainz. 
 
 
Mainz, 9. Mai 2023 
 
 
gez. 
Nino Haase 
Oberbürgermeister 
 


